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Ordnung des Exzellenzclusters ,,TERRA: Terrestrial Geo-Biosphere Interactions
in a Changing World“ der Universitat Tubingen (EXC 3121)

Aufgrund von 88 8 Abs. 5, 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10i. V. m. § 40 Abs. 5 des Landeshochschul-
gesetzes Baden-Wirttemberg (LHG) vom 01. Januar 2005 (GBL.S.1) in der Fassung vom
01. April 2014 (GBI. S. 99), zuletzt geandert am 17. Dezember 2024 (GBI. 2024, Nr. 114), hat
der Senat der Universitat Tubingen am 13. November 2025 die nachfolgende Satzung
beschlossen.

81 Stellung innerhalb der Universitat Tubingen

(1) Der Exzellenzcluster ist ein Zentrum gem. 8 40 Abs. 5 LHG der Universitat Tubingen und
fuhrt den Namen , Terrestrial Geo-Biosphere Interactions in a Changing World“ (nachfolgend
TERRA). Am Cluster wirken neben der Universitat Tubingen folgende Institutionen mit: (1)
Universitat Hohenheim (UH), (2) Senckenberg Gesellschaft fir Naturforschung, Frankfurt
(SB).

(2) Mittelverwaltende Universitat ist die Universitat Tlbingen.

§ 2 Ziele des Exzellenzclusters

(1) Wissenschattliche Ziele des Clusters

Interaktionen zwischen der Geosphare (Gesteine, Béden, Wasser, Atmosphare und Erdober-
flache) und der Biosphare (Mikroorganismen, Pilze, Pflanzen und Tiere) bestimmen die Reak-
tionen des Erdsystems auf Wandel. Ein Verstandnis fur diese Interaktionen zu schaffen ist
unverzichtbar fur das Wohl der Menschheit, das durch den anthropogenen Wandel gefahrdet
ist.

o TERRA wird ein integriertes Verstandnis entwickeln, wie Geo-Biospharen-Wechselwir-
kungen in terrestrischen Systemen auf Umweltveranderungen reagieren und sie beein-
flussen. Hinweise aus der geologischen Vergangenheit und der Gegenwart werden ver-
wendet, um Auswirkungen des globalen Wandels vorherzusagen sowie Anpassungs-
und GegenmalRnahmen zu bewerten.

Wechselwirkungen zwischen Stabilitéat und Diversitat der Geo- und Biosphére sind zen-
tral in TERRA. Die Hypothese ist, dass die Diversitat der Geosphéare die Biosphare
stabilisiert, und umgekehrt, dass eine hohe Biodiversitat auch entscheidend zur Stabili-
sierung der Geosphare beitrdgt. TERRA integriert Beobachtungen, Experimente und
Computerstudien tber unterschiedliche Zeiten der Erdgeschichte und die ganze Breite
der Geo- und Biowissenschaften.

e TERRA analysiert geologische Archive, um vergangene Geo-Biospharen-Interaktionen
abzuleiten und die Dynamik des Erdsystems unter Bedingungen zu verstehen, die in
historischen Zeitrdumen nicht auftraten, aber in Zukunft méglich sind.

e Fir ein mechanistisches Prozessverstandnis untersucht TERRA gegenwartige Geo-
Biospharen-Wechselwirkungen auf unterschiedlichen Skalen.

e Die skalenlibergreifende Synthese erfolgt durch die (Weiter-)Entwicklung integrativer
Modelle, die maschinelles Lernen und prozessbasierte Ansatze verbinden. Hiermit kann
TERRA unter anderem die Wirksamkeit kiinftiger Malinahmen zur Bewaltigung des glo-
balen Wandels beurteilen.

(2) Strukturelle Ziele des Clusters

TERRA steht in der Tubinger Tradition, Geo- und Biowissenschaften zu verbinden und verfolgt
den interdisziplindren Ansatz der Erdsystemwissenschaften. TERRA wird die Kooperation der
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Universitaten Tubingen und Hohenheim und dem Senckenberg Forschungsinstitut auf ein
neues Niveau heben, indem neue Kooperationsstrukturen etabliert werden, die Uber die
Laufzeit des Clusters hinaus gehen. Diese umfassen insbesondere

Die Infrastruktur DIVERSITORIUM als Plattform fir harmonisierte manipulative Experi-
mente zur Geo- und Biodiversitat an allen drei teilnehmenden Institutionen.

Eine zentralisierte Einrichtung fur Altersdatierung fir Gesteine und terrestrische Sedi-
mente (DARTS) zur Starkung analytischer Kapazitaten im Bereich Gesteinsanalysen,
sowie das Labor fir molekulare Biodiversitat (MBL) fur Hoch-Durchsatz molekulare Ana-
lysen.

Die Integration prozessbasierter Modelle und ML-Techniken in einem Zentrum fur Inte-
grative Modellierung von Geo-Biosphare Interaktionen (CIMAS).

Forschungsorientierte Lehre und Beteiligung der Offentlichkeit (Citizen Science) im Rah-
men des neu zu grindenden TERRA FutureLabs.

Die Starkung der Fachbereiche Geo- und Biowissenschaften an der Universitat Tubin-
gen und der Agrarwissenschaftlichen Fakultat an der Universitat Hohenheim im Bereich
Geo-Biosphére Interaktionen durch Etablierung neuer Professuren und unabhangiger
Nachwuchsgruppen.

TERRA setzt sich dartiber hinaus folgende weitere Ziele:

§3

Forderung des interdisziplindren Austausches,
Gemeinsame Nutzung zentraler Ressourcen,
Starkung der nationalen und internationalen Sichtbarkeit,

Forderung des wissenschaftlichen Nachwuchses (Lehre ,Geo-/Biowissenschaften®,
Doktorandenausbildung),

Forderung der Gleichstellung und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Struktur des Exzellenzclusters

(1) Der Cluster ist wie folgt strukturiert:

Forschungsthema 1: Geo-Biosphare Interaktionen in der Geologischen Vergangenheit
Forschungsthema 2: Grol3skalige gegenwartige Geo-Biosphére Interaktionen
Forschungsthema 3: Kleinskalige gegenwartige Geo-Biosphare Interaktionen
Forschungsthema 4: Geo-Biosphére Interaktionen in der Zukunft

Zur Unterstutzung der Forschungsthemen des Clusters werden begleitend die folgenden
Einheiten eingerichtet:

die Einrichtung fur die Datierung und Analyse von Gesteinen (facility for dating and
analysis of rocks and terrestrial sediments, DARTS),

o das Labor fur molekulare Biodiversitat (molecular biodiversity laboratory, MBL),

das ‘Diversitorium’ zur Durchfihrung von Labor- und Feldexperimenten,

das Zentrum fir Integrative Modellierung (center for integrative modeling of geo-bio-
sphere interactions across scales, CIMAS),

das ‘TERRA FutureLab’ zur Umsetzung experimenteller, wissenschaftsbasierter Lehr-
ansatze unter Einbindung der Offentlichkeit.

Koordination & Geschaftsfuhrung (Management Team) fir die Verwaltung, Koordina-
tion Offentlichkeitsarbeit, Finanzmanagement, Datenmanagement, Nachwuchsférde-
rung, Gleichstellung (8 11 Geschaftsstelle).

(2) Der Cluster kann weitere organisatorische Einheiten im Rahmen dieser Ordnung schaffen.
Eine inhaltliche Neugliederung der Forschungsfelder kann von der Mitgliederversammliung
beschlossen werden.
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84 Organe

Organe des Clusters sind (siehe dazu auch Abb. in Anlage 1):

a) die Mitgliederversammlung (Cluster Assembly, § 8)

b)  der Lenkungskreis (Steering Committee, § 9)

c) das Sprechergremium (Board of Spokespersons, § 10)
d) der Wissenschaftliche Beirat (Advisory Board, 8 11)

e) die Geschéftsstelle (Management Team, § 12)

8§ 5 Mitgliedschaft

(1) Volimitglieder im Cluster kbnnen alle Personen werden, die an einer am Cluster betei-
ligten Einrichtung tatig sind, ebenso Personen an einer sonstigen Wissenschaftseinrichtung
am Standort Tubingen. Alle in Frage kommenden Personen mussen fur die Mitgliedschaft die
Befahigung zu eigenstandiger wissenschaftlicher Tatigkeit im Forschungsgebiet des Clusters
nachweisen und sich den in § 2 genannten Zielen des Clusters verpflichten.

(2) Volimitglieder des Clusters sind:

a) Die Grindungsmitglieder (die im Antrag unter ,1.5 Principal Investigators® genannten
Personen, s. Anlage 2),

b)  Die aus Forschungsmitteln des Clusters finanzierten Professuren,
c) Die aus Forschungsmitteln des Clusters finanzierten Nachwuchsgruppenleitungen,

d)  Auf Antrag neu aufgenommene Vollmitglieder aus der Gruppe der promovierten assozi-
ierten Mitglieder (siehe 8 5 Absatz 3).

(3) Assoziierte Mitglieder des Clusters sind:

a) Die im Antrag erwahnten assoziierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (siehe
Anlage 3), sofern sie nicht Vollmitglieder sind.

b)  Auf Antrag neu aufgenommene assoziierte Mitglieder aus der Gruppe der Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler der beteiligten Institutionen, von anderen 6&ffentlichen Ein-
richtungen, Partnern des Clusters (siehe Anlage 4), Seniorprofessuren, sowie Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich den in § 2 definierten Zielen verpflichtet
sehen und am Cluster mitwirken wollen.

C) Alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie z.B. Postdoktorandinnen, Postdok-
toranden und Promovierende, die (iberwiegend aus Mitteln des Clusters finanziert wer-
den und an ihm mitarbeiten.

(4) Eine Ehrenmitgliedschaft im Cluster kann auf Vorschlag der Vollmitglieder durch den
Lenkungskreis beschlossen werden.

(5) Neue Mitglieder oder assoziierte Mitglieder werden auf schriftlichen Antrag aufgenom-
men, der an den Lenkungskreis zu richten ist. Der Lenkungskreis prift bei Antragen auf Auf-
nahme in den Cluster als Vollmitglied oder assoziiertes Mitglied, ob die in Absatz (1) und (2),
beziehungsweise (1) und (3) genannten Voraussetzungen erflillt sind, und entscheidet tber
die Aufnahme der Mitgliedschaft mit einfacher Mehrheit (siehe § 9 Absatz 5).

(6) Die Mitgliedschatft fur Vollmitglieder und assoziierte Mitglieder im Cluster endet

a)  durch schriftliche Austrittserklarung gegentiber dem Lenkungskreis

b)  auf Beschluss des Lenkungskreises, wenn ein Mitglied bzw. assoziiertes Mitglied offen-
sichtlich und schwerwiegend gegen die Interessen des Clusters verstdf3t oder seinen
Pflichten nach 8 6 und 8§ 7 nicht oder nur unzureichend nachkommt. Das betreffende
Mitglied bzw. assoziierte Mitglied ist zuvor jedoch durch den Lenkungskreis in schrift-
licher Form auf die ihm zur Last gelegte Pflichtverletzung hinzuweisen, um Abhilfe zu
ersuchen und auf die mdglichen Konsequenzen einer fortgesetzten Pflichtverletzung
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hinzuweisen (Abmahnung). Dem betreffenden Mitglied bzw. assoziierte Mitglied soll
aulRerdem Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. Abs. 6 d) bleibt unberinhrt.

c) wenn der Lenkungskreis aufgrund der Empfehlung des Wissenschaftlichen Beirats den
Verlust bzw. die Aberkennung der Mitgliedschaft beschliel3t (§ 12 Absatz 2 in Verbindung
mit 8 9 Absatz 5)

d) durch Beendigung des Beschéftigungs- oder Tatigkeitsverhéltnisses an einer der am
Cluster beteiligten Institutionen (8§ 1). Ausgenommen hiervon sind Seniorprofessuren
und Ehrenmitglieder.

In den Fallen b) und c) kann auf Wunsch des betroffenen Mitglieds bzw. assoziierten Mitglieds
eine Anhorung im Lenkungskreis vor Vollzug des Ausschlusses stattfinden.

86 Rechte und Pflichten der Vollmitglieder

(1) Die Vollimitglieder des Clusters kénnen dem Lenkungskreis jederzeit Vorschlage fur
Aktivitaten vorlegen, die innerhalb des Clusters durchgefihrt bzw. vom Cluster unterstutzt
werden sollen.

(2) Die Volimitglieder sind berechtigt, im Rahmen der Mdglichkeiten des Clusters dessen
Infrastruktur und Ressourcen zu nutzen. Die Nutzung geschieht jeweils in Absprache mit der
Institution und den beteiligten Forschenden, die diese Infrastruktur vorhalten und betreiben.
Sie kdnnen im Rahmen des in § 18 festgelegten Verfahrens zur internen Mittelverteilung an
den zur Verfiigung stehenden Mitteln partizipieren.

(3) Die Vollmitglieder sind verpflichtet, an den Zielen nach § 2 sowie an der Verwaltung des
Clusters nach Maf3gabe der Ordnung und nach MalRgabe der Entscheidungen des Lenkungs-
kreises mitzuarbeiten und diese aktiv zu unterstutzen.

(4) Die Volimitglieder sind gegeniiber dem Lenkungskreis des Clusters zur regelmafigen
Berichterstattung verpflichtet. Die vom Lenkungskreis und der Geschéftsfuhrung (vgl. § 11)
vorgegebenen Stichtage sind dabei einzuhalten. Die Berichterstattung bildet die Grundlage
der Rechenschaftsberichte fir den Wissenschaftlichen Beirat, die Universitat Tubingen und
die DFG. Sie beinhaltet regelmafige Forschungsberichte, in denen

¢ wissenschatftliche Leistung (Publikationen),

¢ Drittmittelakquise,

¢ interdisziplindre Kooperationen mit Arbeitsgruppen innerhalb und auRerhalb des Clus-
ters,

e Stand und/oder Ergebnisse von clusterfinanzierten Projekten, und
e Lehre im Forschungsgebiet des Clusters

dargestellt werden sollen.
(5) Die Volimitglieder sollen

¢ regelmaRig an den gemeinsamen Veranstaltungen des Clusters teilnehmen,
e an erforderlichen neuen Antragstellungen mitwirken,

e sich an vom Lenkungskreis beschlossenen MalRnahmen (z.B. Offentlichkeitsarbeit, Ausbil-
dung oder Outreach) beteiligen,

e zur Lehre im Forschungsbereich des Clusters beitragen.

(6) Die Vollmitglieder sind zur Einhaltung der DFG-Verwendungsrichtlinien fir Exzellenz-
cluster, insbesondere fir-Veroffentlichungen, wirtschaftliche Verwertung und Berichtspflicht,
verpflichtet, sowie der Einhaltung der Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis.

(7) Die Vollimitglieder sind zur Einhaltung des Verhaltenskodex des Clusters verpflichtet.
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(8) Scheidet ein Vollmitglied bei Ortswechsel aus dem Cluster aus, kann der Lenkungskreis
im Einvernehmen mit der DFG und dem an der Universitat zustidndigen Haushaltsbeauftragten
entscheiden, dass die dem ausscheidenden Mitglied aus den Mitteln des Clusters zur
Verfugung gestellten Mittel fir einen individuell auszuhandelnden Zeitraum im Sinne einer
Auslauffinanzierung von ihm weiter genutzt werden. Gerate konnen grundsétzlich nicht an den
neuen Ort mitgenommen werden. Anderweitige Losungen bedurfen der Zustimmung des
Lenkungskreises, des an der Universitat zustandigen Haushaltsbeauftragten sowie der DFG.

(9) Bei Ausscheiden oder Austritt muss ein Vollmitglied der Geschaftsfuhrung innerhalb von
3 Monaten einen Abschlussbericht tGiber die im Cluster geférderten Arbeiten vorlegen.

8 7 Rechte und Pflichten der assoziierten Mitglieder

(1) Die assoziierten Mitglieder kénnen im Rahmen der Mdglichkeiten des Clusters dessen
Infrastruktur und Ressourcen nutzen. Auf die Nutzung besteht kein Anspruch. Die Nutzung
geschieht jeweils in Absprache mit der Institution und den beteiligten Wissenschaftlern und
Wissenschattlerinnen, die diese Infrastruktur vorhalten und betreiben. Sie kénnen im Rahmen
des in § 18 festgelegten Verfahrens zur internen Mittelverteilung an den dem Cluster zur
Verfligung stehenden Mitteln partizipieren.

(2) Die assoziierten Mitglieder sind verpflichtet, an den Zielen nach § 2 sowie an der Ver-
waltung des Clusters nach MalRgabe der Ordnung und nach MafRRgabe der Entscheidungen
des Lenkungskreises mitzuarbeiten und diese aktiv zu unterstitzen.

(3) Bei Nutzung von Mitteln aus der internen Projektmittelverteilung (8 18) sind assoziierte
Mitglieder gegenuber dem Lenkungskreis des Clusters zur regelmafigen Berichterstattung
verpflichtet. Die vom Lenkungskreis und der Geschéftsflihrung vorgegebenen Stichtage sind
dabei einzuhalten. Die Berichterstattung gegentiber dem Cluster beinhaltet regelmafiige For-
schungsberichte, in denen die wissenschaftliche Leistung dargestellt werden soll.

(4) Die assoziierten Mitglieder sind zur Einhaltung der DFG-Verwendungsrichtlinien far
Exzellenzcluster verpflichtet, insbesondere fur Veroffentlichungen, wirtschaftliche Verwertung,
Berichtspflicht sowie zur guten wissenschaftlichen Praxis.

88 Mitgliederversammlung

(1) Eine ordentliche, nicht offentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal pro
Jahr statt (online oder in Prasenz). Sie wird mit einer Ladungsfrist von mindestens 21 Kalen-
dertagen durch das Sprechergremium schriftlich per Email einberufen; die Tagesordnung wird
spatestens 14 Kalendertage vor der Sitzung an alle Mitglieder versandt. Das Einladungs-
schreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied an die Cluster-
Geschéftsstelle bekannt gegebene Email-Adresse gerichtet ist.

(2) Der Lenkungskreis kann zusatzlich Gaste zur Mitgliederversammlung einladen. Vollmit-
glieder des Clusters kdnnen bis 7 Kalendertage vor der Sitzung dem Lenkungskreis weitere
Gaste vorschlagen (begriindeter Vorschlag). Die Mitglieder der Rektorate der Universitaten
Tlbingen und Hohenheim, die Mitglieder des Direktoriums der Senckenberg-Gesellschaft fur
Naturforschung sowie die Dekane der beteiligten Fakultaten sind berechtigt, an allen Mitglie-
derversammlungen teilzunehmen. Alle bei den Sitzungen Anwesenden haben Rederecht.

(3) Die Tagesordnung setzen das Sprechergremium zusammen mit dem Lenkungskreis fest.
Jedes Vollmitglied kann bis spatestens 7 Kalendertage vor dem Tag der Mitgliederversamm-
lung bei der Cluster-Geschéftsstelle schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten auf
die Tagesordnung gesetzt werden. Uber Antrage auf Erganzung der Tagesordnung, die erst
in der Mitgliederversammlung gestellt werden, beschlief3t die Mitgliederversammlung.

(4) Eine aufRerordentliche Mitgliederversammlung kann jederzeit vom Sprechergremium
bzw. dem Lenkungskreis mit einer Ladungsfrist von mindestens 7 Tagen einberufen werden.
Ferner muss innerhalb 6 Wochen eine aul3erordentliche Mitgliederversammlung einberufen
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werden, wenn mindestens zwei Drittel der Vollmitglieder des Clusters dies beantragen. Der
Antrag an das Sprechergremium muss einen Vorschlag fur eine Tagesordnung enthalten.

(5) Ein Mitglied des Sprechergremiums fuihrt den Vorsitz und leitet die Sitzungen. Die Bestim-
mung zur Ubernahme der Leitung obliegt dem Sprechergremium.

(6) Die Mitgliederversammlung ist zustandig fur die:

a)  Beschlussfassung iiber Anderungen der Geschéftsordnung des Clusters, deren Entwurf
vom Lenkungskreis entwickelt wird und mit dem Rektorat der Universitat Tubingen und
der DFG vor Verabschiedung durch den Senat abzustimmen ist (siehe auch Absatz 12
und § 21),

b)  Wahl und Abwahl der Mitglieder des Lenkungskreises und des Sprechergremiums,
c) Entgegennahme des Berichts des Sprechergremiums,

d) Beschlussfassung tiber den Gesamtfinanzierungsantrag des Clusters an die DFG,
e) Einsetzung/Besetzung von Ausschissen,

f) Beschlussfassung Uber den Verhaltenskodex des Clusters.

(7) Die Wahl der Mitglieder des Lenkungskreises und des Sprechergremiums durch die Mit-
gliederversammlung erfolgt mit einfacher Mehrheit.

(8) In der Mitgliederversammlung hat jedes Vollmitglied eine Stimme. Dieses Stimmrecht
kann nicht delegiert werden.

(9) Assoziierte Mitglieder kdbnnen an der Mitgliederversammlung teilnehmen, haben aber kein
Stimmrecht.

(10) Eine Vertretung der Promovierenden oder seine/ihre Stellvertretung haben in der Mit-
gliederversammlung Stimmrecht (§ 16 Absatz 3).

(11) Die Beschlussfahigkeit der Mitgliederversammlung ist in § 13 Absatz 1 definiert.

(12) In Abweichung zu § 13 Absatz 2 werden Anderungen dieser Ordnung durch die Mitglie-
derversammlung mit Zwei-Drittel Mehrheit der anwesenden Mitglieder vorgeschlagen. Der
Senat der Universitat Tubingen beschlieRt die Anderungen dieser Ordnung, soweit diese mit
den zu beteiligenden Einrichtungen abgestimmt sind und die DFG den Anderungen zuge-
stimmt hat. Ein Beschluss zur Anregung der Auflésung des Clusters durch den Senat der Uni-
versitat Tubingen erfordert die Zustimmung von 90% aller Mitglieder des Clusters. Fur alle
anderen Beschlisse gilt § 13 Absatz 2.

(13) Nach der Mitgliederversammlung wird allen Vollmitgliedern per E-Mail ein Protokoll zuge-
sandt. Einwande gegen den Inhalt des Protokolls bzw. Korrekturen kdnnen der Geschéftsstelle
innerhalb von 14 Kalendertagen nach Versand des Protokolls schriftlich mitgeteilt werden. Gibt
es innerhalb dieser Frist keine Einwande gegen das Protokoll, gilt dieses als genehmigt.

89 Lenkungskreis
(1) Der Lenkungskreis des Clusters besteht aus:

a) Dem Sprechergremium,
b)  den Leitungen der vier Forschungsthemen des Clusters (§ 2),

c) bis zu zwei Reprasentanten und Reprasentantinnen aus der Gruppe der Nachwuchs-
gruppenleitungen/Juniorprofessuren,

d) der/dem Diversitatsbeauftragten,

e) jeweils eine Reprasentantin oder ein Reprasentant der Universitat Hohenheim und der
Senckenberg-Gesellschaft fur Naturforschung, sollten diese Institutionen nicht bereits
durch andere Mitglieder im Lenkungskreis vertreten sein.

Im Lenkungskreis soll eine Mehrheit von Mitgliedern der Universitdt Tubingen sichergestellt
werden.
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(2) Die Amtszeit der Mitglieder des Lenkungskreises betragt drei Jahre. Wiederwahl ist
maglich.

(3) In Abweichung von 8 8 Absatz 7 und 8 9 Absatz 2 kann die Mitgliederversammlung
Lenkungskreismitglieder dadurch abwéhlen, dass sie mit Zwei-Drittel Mehrheit Nachfolger
wahlt.

(4) Tritt ein Lenkungskreismitglied vorzeitig zurtick oder kann das Lenkungskreismitglied sein
Amt nicht mehr ausiiben, so beruft der Lenkungskreis innerhalb von 30 Kalendertagen eine
Mitgliederversammlung ein, um ein neues Lenkungskreismitglied zu wahlen. Die Ankindigung
zum RuUcktritt vom Amt als Lenkungskreismitglied muss 45 Kalendertage vor dem geplanten
Rucktritt der Cluster-Geschaftsfuhrung schriftlich mitgeteilt werden.

(5) Der Lenkungskreis ist das Leitungsgremium des Clusters. Er ist verantwortlich fur alle
Aufgaben des Clusters, soweit diese Ordnung nichts anderes bestimmt. Insbesondere tragt er
fur folgende Aufgaben Verantwortung:

a)  Entwicklung des Forschungsprogramms, dessen Koordination und Abstimmung mit der
Universitatsleitung,

b)  Vorbereitung des Folgeantrages an die DFG,

c) Beschluss uber die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern,
d) Beratung und Beschlisse Uber Haushaltsangelegenheiten,
e) Umsetzung und Qualitatssicherung der Verfahren zur internen Mittelverteilung (8 17),

f) Beratung und Beschliisse zu Personalangelegenheiten der aus Mitteln des EXC finan-
zierten Mitarbeitenden,

g) Planung und Qualitatssicherung unterstutzender Strukturen,

h)  Entscheidung Uber anzuschaffende Gerate ab 100.000€ sowie deren Nutzung,

i) Entscheidung Uber die Umwidmung und Nutzung frei gewordener/nicht genutzter Mittel
ab 100.000¢€,

) Beschluss uber die Aufnahme und Beendigung von individuellen Forschungsprojekten
im Cluster.

(6) Der Lenkungskreis wird untersttitzt durch die Geschéftsfiihrerin bzw. den Geschéftsfiihrer
sowie die Geschaftsstelle des Clusters.

(7) Der Lenkungskreis tagt mindestens viermal pro Jahr. Die Sitzungen werden mit einer Frist
von mindestens 14 Kalendertagen durch das Sprechergremium einberufen. Die jeweilige
Tagesordnung geht den Lenkungskreismitgliedern spatestens 7 Kalendertage vor der Sitzung
zu. Nach der Lenkungskreis-Sitzung wird allen Lenkungskreismitgliedern ein Protokoll per
Email zugesandt. Einwande gegen den Inhalt des Protokolls bzw. Korrekturen kénnen dem
Geschaéftsfuhrer innerhalb von 14 Kalendertagen nach Versand des Protokolls schriftlich mit-
geteilt werden. Gibt es innerhalb dieser Frist keine Einwande gegen das Protokoll, gilt sein
Inhalt als akzeptiert. Die Mitglieder des Clusters werden Uber Beschliisse des Lenkungskrei-
ses geeignet informiert.

(8) Die Lenkungskreissitzungen werden von einem Mitglied des Sprechergremiums geleitet.
Die Bestimmung zur Ubernahme der Leitung obliegt dem Sprechergremium.

(9) Die Beschlussfahigkeit des Lenkungskreises ist in § 13 Absatz 1 definiert.

(10) In der Lenkungskreis-Sitzung hat jedes Lenkungskreismitglied eine Stimme. Beschliisse
werden gemal § 13 Absatz 2 gefasst. Eine Beschlussfassung im Umlaufverfahren per E-Mail
ist zulassig.

(11) Der Lenkungskreis kann Entscheidungen an das Sprechergremium delegieren.

(12) Der Lenkungskreis kann sich durch von ihm bestimmte beratende Mitglieder verstarken,
die jedoch nicht stimmberechtigt sind. Das Rektorat der Universitdt Tubingen kann ein
standiges beratendes Mitglied in den Lenkungskreis entsenden.
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8§ 10 Sprechergremium
(1) Das Sprechergremium besteht aus 3 Vollmitgliedern des Clusters.

(2) Die Mitglieder des Sprechergremiums werden von der Mitgliederversammlung mit ein-
facher Mehrheit gewéhlt. Die Amtszeit der Mitglieder des Sprechergremiums betragt 3 Jahre.
Wiederwahl ist moglich.

(3) In Abweichung von § 8 Absatz 7 und 8 10 Absatz 2 kann die Mitgliederversammlung das
Sprechergremium dadurch abwahlen, dass sie mit Zwei-Drittel-Mehrheit ein neues Sprecher-
gremium wabhilt.

(4) Das Sprechergremium vertritt die wissenschaftlichen Belange des Clusters innerhalb und
im Rahmen der durch die Grundordnung der Universitat bestimmten Befugnisse auch nach
aul3en.

(5) Zu den Aufgaben des Sprechergremiums gehoren insbesondere

a)  Verantwortung fur die sachgerechte Mittelverteilung und die Einhaltung des Gesamtbud-
gets sowie der DFG Richtlinien,

b)  Entscheidungen Uber die Umwidmung und Nutzung frei gewordener/nicht genutzter Mittel
unter 100.000¢€,

c) Einberufung und Leitung von Lenkungskreis-Sitzungen und Mitgliederversammlungen,
d)  Bericht an den Lenkungskreis des Clusters,
e) Information der Mitglieder und Mitarbeitenden,

f) Bericht an die Universitatsleitung und nachrichtlich an die Dekane der beteiligten Fakul-
taten sowie an die Leitungen der beteiligten Institutionen Uber die Entwicklung des
Clusters,

g) Einbindung des wissenschaftlichen Beirats,

h)  Reprasentation des Clusters gegeniber der Universitat und externen Institutionen (siehe
Absatz 4),

i) die Vorbereitung des Haushaltsplans sowie des Verwendungshachweises gegeniber
der DFG.

(6) Das Sprechergremium trifft sich regelmafiig nach vorheriger Terminfestlegung, die min-
destens 48 h vorher erfolgen muss. Das Sprechergremium ist beschlussfahig, wenn mindes-
tens 2 Sprecher/Sprecherinnen anwesend sind.

(7) Das Sprechergremium wird unterstitzt durch die Geschéaftsfuhrerinnen/Geschéaftsfuhrer
sowie die Geschaftsstelle des Clusters.

(8) Tritt ein Mitglied des Sprechergremiums vorzeitig zurtick oder kann sie/er das Amt nicht
mehr ausiiben, so berufen die verbleibenden Mitglieder des Sprechergremiums innerhalb von
30 Kalendertagen eine Mitgliederversammlung ein, um ein neues Mitglied des Sprechergre-
miums zu wahlen. Bis zur Wahl flhren die verbleibenden Mitglieder des Sprechergremiums
das Amt kommissarisch weiter. Ist dies nicht moglich, so benennt die Universitatsleitung ein
Lenkungskreismitglied, das die Funktion des Sprechergremiums kommissarisch tbernimmt.
Die Voranklndigung des Riicktritts hat mit einer Frist von 45 Kalendertagen bis zum Zeitpunkt
des Rucktritts zu erfolgen.

(9) Entscheidungen des Sprechergremiums erfolgen einstimmig. Sind bei Abstimmungen nur
zwei Sprecher/Sprecherinnen anwesend, kann der/die nicht anwesende Sprecher/ Sprecherin
innerhalb von 48 h ein Veto gegen die getroffenen Entscheidungen einlegen. Ist keine Eini-
gung maglich, ist das Sprechergremium zu einem Schiedsverfahren verpflichtet (siehe § 21).

(10) Falls der Lenkungskreis nicht rechtzeitig einberufen werden kann bzw. ein verkirztes
Umlaufverfahren nicht durchgefiihrt werden kann, ist das Sprechergremium befugt, Entschei-
dungen der in 8 9 Absatz 5 genannten Belange auch ohne das Votum des Lenkungskreises
zu treffen. In diesem Fall muss ein Bericht an den Lenkungskreis innerhalb von 7 Kalender-
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tagen erfolgen. Diese Berichtspflicht gegeniiber dem Lenkungskreis gilt auch fir Entschei-
dungen, welche der Lenkungskreis an das Sprechergremium delegiert hat (8 9 Absatz 11).

§ 11 Geschaftsstelle

(1) Die Geschaftsstelle des Clusters wird von einer/einem wissenschaftlichen und
einer/einem administrativen Geschaftsfihrerin/Geschaftsfihrer geleitet. Diese Leitungsstellen
kdnnen anteilig besetzt werden.

(2) Die Geschaftsstelle ist zustandig fir:

a) organisatorische Abwicklung der Aufgaben des Clusters

b)  Unterstitzung von Sprechergremium und Lenkungskreis sowie des wissenschaftli-
chen Beirats und ggf. anderer Ausschuisse

c) Vorbereitung von Sitzungen sowie von Tagungen, Konferenzen, Workshops usw.

d) Umsetzung der Beschlisse des Sprechergremiums und Lenkungskreises zu Personal-
und Finanzwesen

e) Qualitdtsmanagement

f) Koordination der Offentlichkeitsarbeit fiir den Cluster in Zusammenarbeit mit dem Futu-
reLab.

§ 12 Wissenschaftlicher Beirat

(1) Fdrden Cluster ernennt das Rektorat der Universitat Tlbingen aufgrund von Vorschlagen
des Lenkungskreises einen Wissenschaftlichen Beirat, der aus bis zu 10 Personen besteht.
Mitglieder des Wissenschatftlichen Beirats konnen nur Personlichkeiten aus dem In- und
Ausland sein, die auf dem Forschungsgebiet des Clusters internationale Anerkennung
geniel3en und nicht Mitglied an einer beteiligten Einrichtung sind.

(2) Der wissenschaftliche Beirat hat insbesondere folgende Aufgaben:
a) Beratung zur strategischen Ausrichtung des Clusters

b)  Empfehlungen zu wichtigen (Personal-)Entscheidungen des Clusters

c) Empfehlungen und Stellungnahmen an den Lenkungskreis zur wissenschaftlichen/struk-
turellen Entwicklung des Clusters.

(3) Sitzungen des Wissenschaftlichen Beirats sollen einmal pro Jahr stattfinden. Sitzungen
kénnen auch als Telefon- oder Videokonferenzen abgehalten werden.

(4) Die Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats werden flir die Dauer einer Forderperiode
bestellt. Eine erneute Bestellung ist moglich.

(5) Der Wissenschatftliche Beirat kann aus seiner Mitte eine Vorsitzende bzw. einen Vorsit-
zenden wahlen. Der Wissenschaftliche Beirat kann sich eine Geschaftsordnung geben.

(6) Zur ersten Sitzung des Wissenschaftlichen Beirates ladt das Sprechergremium des
Clusters ein. Die Einladung zur Sitzung des Wissenschaftlichen Beirates erfolgt mindestens
30 Kalendertage vor der Sitzung zusammen mit einer Tagesordnung. Mitglieder der Rektorate
der Universitdten Tubingen und Hohenheim sowie des Direktoriums der Senckenberg-
Gesellschaft fur Naturforschung, werden zu dieser Sitzung eingeladen. Die Resultate der Sit-
zung werden in einem Protokoll zusammengefasst und den Mitgliedern des Wissenschatftli-
chen Beirats zugesandt. Einwande gegen den Inhalt des Protokolls bzw. Korrekturen kénnen
dem Geschéftsfihrer / der Geschaftsfuhrerin innerhalb von 7 Kalendertagen nach Versand
des Protokolls schriftlich mitgeteilt werden. Gibt es innerhalb dieser Frist keine Einwande
gegen das Protokoll, gilt sein Inhalt als akzeptiert und wird an die Mitglieder des Rektorats und
des Lenkungskreises gesendet. Die Mitglieder des Clusters werden dartber in geeigneter
Form informiert.
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(7) Die Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats konnen ihre Mitwirkung durch schriftliche
Austrittserklarung gegenuber der Sprecherin bzw. dem Sprecher beenden. Eine vorzeitige
Abberufung kann durch das Rektorat der Uni Tibingen auf Anregung des Lenkungskreises
erfolgen.

§ 13 Beschlussfassung, Wahlen, Protokollierung

(1) Die Organe des Clusters sind beschlussfahig, wenn nach ordnungsgemafer Ladung
mindestens die Halfte aller stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Kann bei einer Einla-
dung keine Beschlussfahigkeit erreicht werden, so liegt bei der néchsten einzuberufenden
Sitzung unabhéngig von der Anzahl der Anwesenden Beschlussfahigkeit vor, wenn in der
Einladung besonders darauf verwiesen wurde.

(2) Falls in dieser Ordnung nicht anders bestimmt, werden Beschlisse in den Organen des
Clusters mit der einfachen Mehrheit der auf Ja oder Nein lautenden abgegebenen Stimmen
gefasst. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist
ein Antrag abgelehnt. Bei Wahlen gilt die Kandidatin, der Kandidat mit den meisten abgege-
benen gultigen Stimmen als gewahlt. Auf Antrag mindestens eines Mitglieds des Organs muss
geheim abgestimmt werden.

(3) Eine Beschlussfassung im Umlaufverfahren per Email ist zulassig.

(4) Eine Sitzung im Online-Format ist nur dann zuléssig, wenn innerhalb einer vom Len-
kungskreis gesetzten Frist die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder nicht widerspricht,
oder wenn eine Prasenzsitzung aus Rechtsgriinden untersagt ist.

Die Bild- und Tonubertragung von Sitzungen der Organe des Clusters ist zuldssig, solange
und soweit dies zur ordnungsgemalfien Durchfuhrung der online Sitzung erforderlich ist. Eine
dauerhafte Aufzeichnung erfolgt nicht.

(5) Uber Sitzungen der Organe des Clusters werden Ergebnisprotokolle angefertigt. Die
Verteilung der Protokolle ist in § 8 Absatz 13, § 9 Absatz 7, § 10 Absatz 10 und 8§ 12 Absatz 6
dieser Ordnung geregelt.

§ 14 Berufungen

(1) Grundlage fir Berufungen sind die jeweils giiltigen Regelungen des baden-wirttemberg-
ischen Hochschulrechts; dies gilt auch fur die Wahl und die Zusammensetzung der Beru-
fungskommission.

(2) Bei Professuren, die inklusive der Mindestausstattung fir die Laufzeit des Clusters Uber-
wiegend aus dessen Mittel finanziert werden, Ubermittelt der Lenkungskreis einen Vorschlag
zur Besetzung der Berufungskommission mit der Bitte um Berticksichtigung an den Fakultats-
rat der betroffenen Fakultat. Das Rektorat setzt die Berufungskommission im Benehmen mit
der betroffenen Fakultat ein. Der Cluster stellt bis zu 50 % der stimmberechtigten Mitglieder
der Hochschullehrergruppe in der Berufungskommission und besetzt seinen Anteil paritatisch
mit Professorinnen und Professoren. Der Berufungsvorschlag soll grundsatzlich im Einver-
nehmen mit dem Cluster erfolgen. Der Berufungsliste an die Universitatsleitung ist eine Stel-
lungnahme des Lenkungskreises beizufiigen.

(3) Bei Professuren, die fur den Cluster fachlich oder strukturell zentral sind, bittet der Len-
kungskreis den Fakultatsrat und das Rektorat, den Cluster bei der Besetzung der Berufungs-
kommission bei den stimmberechtigten Mitgliedern der Hochschullehrergruppe mit zu
berticksichtigen. Dartiber hinaus soll bei Professuren, die fiir den Cluster fachlich oder struk-
turell zentral sind, die Berufungsliste in Abstimmung mit dem Sprechergremium beschlossen
werden (dies gilt auch fur Bleibeverhandlungen und Nachberufungen).
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§ 15 Besetzung von Nachwuchgruppenleitungspositionen

(1) Die Besetzung von (befristeten) Nachwuchsgruppenleitungspositionen erfolgt in einem
Auswahlverfahren mit einer Besetzungskommission des Clusters. Hierzu missen externe
Gutachten unter Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben eingeholt werden. Die Beset-
zungskommission wird vom Lenkungskreis eingesetzt. Die Entscheidung tber die Besetzung
erfolgt durch den Lenkungskreis.

(2) Verstetigung von (befristeten) Nachwuchsgruppenleitungspositionen des Clusters werden
im Einvernehmen mit dem Rektorat und den beteiligten Dekanaten und unter Vorbehalt der
Zustimmung des Personalrats sachgerecht entschieden. Bei Verstetigungen von Nach-
wuchsgruppenleitungspositionen werden die Belange des Clusters bericksichtigt.

8§ 16 Wissenschaftlicher Nachwuchs

Die Forderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist eine wesentliche Teilaufgabe des
Clusters.

(1) Wissenschaftlicher Nachwuchs im Sinne von § 16 dieser Ordnung sind alle im Rahmen
des Clusters Promovierenden sowie alle Postdoktoranden und Postdoktorandinnen, Nach-
wuchsgruppenleiter und Nachwuchsgruppenleiterinnen und Juniorprofessoren und Junior-
professorinnen.

(2) Promovierte Nachwuchswissenschaftler konnen Vollmitglied des Clusters werden, sofern
die unter § 5 Absatz 1 genannten Bedingungen erfullt werden. Die Aufnahmeregeln sind die in
8 5 Absatz 5 beschriebenen.

(3) Die Promovierenden wahlen aus ihrer Mitte eine/n Nachwuchs-Reprasentantin/Repra-
sentanten und dessen/deren Stellvertreter/in. Der Repréasentant/die Reprasentantin sind in der
Mitgliederversammlung stimmberechtigt.

(4) Der wissenschaftliche Nachwuchs ist zur Einhaltung der DFG-Verwendungsrichtlinien fur
Exzellenzcluster verpflichtet, insbesondere zur guten wissenschaftlichen Praxis.

§ 17 Diversitatsmanagement und Gleichstellung

Die Herstellung von Chancengleichheit auf allen Ebenen ist im Leitbild der Universitat Tubin-
gen verankert und daher auch eine wesentliche Teilaufgabe des Clusters.

(1) Die Aufgaben des Diversitatsmanagements im Cluster wird von dem/der Diversitatsbe-
auftragten koordiniert. Der/Die Diversitatsbeauftragte wird von einem Diversitatsausschuss mit
bis zu 3 gewahlten Mitgliedern aus dem Kreis der Vollmitglieder und assoziierten Mitglieder
unterstutzt.

(2) Der/Die Diversitatsbeauftragte und die Mitglieder des Diversitatsausschusses werden
durch die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit fur drei Jahre gewahlt. Eine Wieder-
wahl ist méglich.

(3) Der/Die Diversitatsbeauftragte und der Diversitatsausschuss stehen im engen Austausch
mit dem Gleichstellungsbiro der Universitat Tubingen und werden in ihrer Tatigkeit durch die
Geschaéftsfuhrung des Clusters unterstitzt.

(4) Der/Die Diversitatsbeauftragte ist Mitglied im Lenkungskreis des Clusters. Der/Die
Diversitatsbeauftragte und der Diversitatsausschuss kénnen dem Lenkungskreis Umsetzun-
gen von Diversitatsmalihahmen im Rahmen des Clusters vorschlagen. Bei Entscheidungen
tiber Mittelvergaben fiir Diversitatsmalinahmen durch den Lenkungskreis soll der Diversitats-
ausschuss beratend beteiligt werden.
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§ 18 Interne Mittelverteilung

Die Mittelvergabe flr aus dem zentralen Forschungsfonds (siehe “funding lines®) zu finanzie-
rende Projekte erfolgt nach folgenden Maf3gaben:

(1) Antragsberechtigt sind Vollmitglieder des Clusters. Promovierte assoziierte Mitglieder des
Clusters sind fur Antrage bis zu einem Finanzvolumen von 65.000€ antragsberechtigt.

(2) Projektvorschlage kénnen zu vom Lenkungskreis vorher festgelegten Stichtagen an den
Lenkungskreis eingereicht werden. In begrindeten Ausnahmeféllen kann der Lenkungskreis
Projektvorschlage auch aulRerhalb der festgelegten Stichtage annehmen und zur Entschei-
dung entsprechend der folgenden Absatze flhren.

(3) Projektvorschlage mit einem Finanzvolumen bis zu 100.000€ werden von mindestens
zwei nicht befangenen Vollmitgliedern des Clusters begutachtet und dem Lenkungskreis und
Beirat zur Kenntnis vorgelegt. Fir die Feststellung der Befangenheit der Gutachtenden werden
die Regeln der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Anwendung gebracht. Fir Projekte mit
einem Finanzvolumen von Uber 100.000€ missen externe Gutachten eingeholt werden. Die
Organisation der Begutachtung erfolgt durch die Geschaftsstelle im Einvernehmen mit dem
Lenkungskreis.

(4) Die im Antrag aufgeftihrten Entscheidungskriterien sind:

a)  Wissenschaftliche Qualitat und Innovationspotential des Projektvorschlags,
b)  Relevanz fur die Ziele des Clusters,

c) Grad der Integration zwischen Bio- und Geowissenschaften, Beobachtungen/Experimen-
ten und Modellierung sowie zwischen rdumlichen und zeitlichen Skalen,

d) Beitrdge zu Zielen des Clusters beziglich Diversitat und Férderung des wissenschatftli-
chen Nachwuchses.

Weitere Kriterien sind:

e) die effiziente Nutzung der Ressourcen des Clusters,

f) die Einhaltung der Qualitatskriterien inklusive des Datenmanagements in vorhergehen-
den aus dem Cluster finanzierten Vorhaben.

(5) Der Lenkungskreis entscheidet Uber die Projektbewilligung.

(6) Projektnehmer und Projektnehmerinnen sind verpflichtet, die in den Projekten gewonnenen
Daten in die Datenbank des Clusters einzupflegen. Néaheres regelt der Datenmanagementplan.

Abweichungen von diesem Vorgehen kdnnen im Lenkungskreis beschlossen werden. Solche
Anderungen missen den Antragsberechtigten entsprechend § 18 Absatz 1 unmittelbar mit-
geteilt werden.

8§ 19 Ergebnisse

(1) Es ist beabsichtigt, aus dem Exzellenzcluster erzielte Ergebnisse und gewonnene neue
Erkenntnisse der Allgemeinheit im Rahmen der gesetzlichen Mdglichkeiten zuganglich zu
machen (im Sinne von ,open source“ und ,,open science®).

(2) Regelungen zu geistigem Eigentum und Nutzungsrechten werden zwischen der Universitat
Tibingen und den beteiligten Partnern (Universitat Hohenheim, Senckenberg-Gesellschaft fiir
Naturforschung) in einer gesonderten Kooperationsvereinbarung geregelt.

§ 20 Publikationen

(1) Die durch wissenschatftliche Forschung von Mitgliedern des Clusters gewonnenen Ergeb-
nisse sollen in geeigneter Form verdffentlicht werden. In jeder Veréffentlichung muss ein
Verweis auf die Forderung des Projekts aus Mitteln der Exzellenzstrategie und des Clusters
enthalten sein. Nach DFG-Vorgabe sind ausschliel3lich die folgenden Schreibweisen zu
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verwenden:

Deutsch: ,Geférdert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen der
Exzellenzstrategie des Bundes und der Lander — EXC-3121 TERRA — Projekt xyz.*

Englisch: ,Funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research
Foundation) under Germany’s Excellence Strategy — EXC-3121 TERRA — Project xyz.

(2) Gemeinsame Arbeitsergebnisse werden nur im gegenseitigen Einvernehmen aller Bei-
tragenden veroffentlicht.

(3) Beiallen Veroffentlichungen ist darauf zu achten, dass die Anmeldung von Schutzrechten
anderer Mitglieder des Clusters nicht beeintrachtigt wird. Entsprechende Regelungen werden
gemal 819 Absatz 2 im Kooperationsvertrag zwischen den beteiligten Institutionen des
Clusters vereinbart.

§ 21 Haftung

(1) Die beteiligten Institutionen/Mitglieder verzichten im Rahmen des Clusters hinsichtlich des
zur Verfugung gestellten Wissens und der erzielten Arbeitsergebnisse auf die Geltend-
machung von Gewahrleistungsanspriichen untereinander.

(2) Im Ubrigen haftet jede Einrichtung nur fur durch Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit verur-
sachte Sach- und Vermdgensschéaden.

(3) Fur Schaden, welche wéahrend der Cluster-Tatigkeit Dritten entstehen, haftet jede beteiligte
Institution selbst. Die beteiligten Institutionen informieren sich gegenseitig Uber Kenntnisse,
die sie Uber Rechte Dritter haben.

§ 22 Schiedsklausel

(1) Four Beschwerden seitens eines Mitglieds oder eines Organs gegen Entscheidungen
eines Organs des Clusters wird eine Schiedsstelle am Cluster eingerichtet. Die Schiedsstelle
besteht aus 3 Personen, die nicht Mitglied des Clusters sind bzw. waren. Die Mitglieder der
Schiedsstelle werden auf Vorschlag der Sprechergremiums vom Lenkungskreis fir die
gesamte Forderperiode bestellt.

(2) Die Schiedsstelle wird fur die Konfliktbearbeitung etablierte Institutionen der beteiligten
Einrichtungen hinzuziehen (z.B. Rektoratskommission ,Partnerschaftliches Verhalten am
Arbeitsplatz® der Universitat Tubingen) und deren Verfahren flir die Konfliktbearbeitung
anwenden.

§ 23 Schlussbestimmungen und Inkrafttreten

(1) Ergéanzungen oder Anderungen der Ordnung entsprechend § 8 Absatz 12 sind mit der
DFG abzustimmen und bedurfen der Zustimmung des Senats der Universitat Tubingen.

(2) Den Austritt einer Einrichtung aus dem Cluster regelt der jeweilige Kooperationsvertrag.

(3) Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Bekanntma-
chungen der Universitat Tubingen in Kraft. Sie wird den Mitgliedern des Clusters per E-Mail
bekannt gemacht.

Tlbingen, den 19. November 2025

Professorin Dr. Dr. (Doshisha) Karla Pollmann
Rektorin
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Anlage 1: Organigramm des Clusters
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Organisation, Strukturen und interne F6rderformate von TERRA (DARTS: Facility for Dating and Analysis of Rocks
and Sediments; CIMAS: Center for Integrative Modeling of Geo-Biosphere Interactions across Scales; IJRGL:
independent junior research group leader).
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Anlage 2: Grindungsmitglieder des Clusters (Pl des Antrags)

Nr. |Name Ort und Institution |[Arbeitsgruppe

1 Hervé Bocherens Tilbingen, UT Biogeologie

2 Madelaine B6hme Tibingen, UT Terrestrische Paldoklimatologie

3 Oliver Bossdorf Tlbingen, UT Evolutionéare Okologie der Pflanzen

4 Olaf A. Cirpka Tdbingen, UT Hydrogeologie

5 Michaela A. Dippold | Tubingen, UT Geospharen-Biosphéaren
Wechselwirkungen

6 Reinhard Drews Tlbingen, UT Oberflachennahe Geophysik

7 Susanne Fritz Frankfurt, SB Biodiversitat im Anthropozan

8 Philipp Hennig Tilbingen, UT Methoden des Maschinellen Lernens

9 Thomas Hickler Frankfurt, SB Biogeographie und
Okosystemforschung

10 |Andreas Kappler Tilbingen, UT Geomikrobiologie

11 |Deborah Leigh Frankfurt, SB Genomisches Biomonitoring

12 | Jakob Macke Tubingen, UT Maschinelles Lernen in der
Wissenschatt

13 |lIsabel Monte Tubingen, UT Evolution der pflanzlichen Signaltber-
tragung in Immunitat und Entwicklung

14 | Andreas Mulch Frankfurt, SB Paldoklima- und Palaoumweltdynamik

15 |Kevin Norton Tibingen, UT# Geologie

16 |Yvonne Oelmann TUbingen, UT Geodkologie

17 |Kira Rehfeld Tlbingen, UT Klimatologie und Biosphére

18 |Ronny Schénberg Tilbingen, UT Isotopengeochemie

19 | Thomas Scholten Tlbingen, UT Bodenkunde und Geomorphologie

20 |Frank M. Schurr Stuttgart, UH Landschaftsdkologie und
Vegetationskunde

21 |Andreas Schweiger Stuttgart, UH Pflanzentkologie

22 | Thilo Streck Stuttgart, UH Biogeophysik

23 | Katja Tielborger Tilbingen, UT Vegetationsodkologie

24 | Sumiko Tsukamoto Tlbingen, UT Quartdre Geochronologie

25 | Christiane Zarfl Tibingen, UT Umweltsystemanalyse

UT: University of Tubingen, UH: University of Hohenheim, SB: Senckenberg
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Anlage 3: Assoziierte Grindungsmitglider (im Antrag aufgefiihrte ,,further

scientists®)
Ort und :
Nr. | Name Institution Arbeitsgruppe
1 Mutez Ahmed Tubingen, UT Boden-Pflanzen Interaktionen
2 Martin Bouda S&henhelm, Funktionelle Okophysiologie der Pflanzen
3 | Angela Bruch Frankfurt, SB Forschungsstelle ROCEEH
4 | Julia Brugger Tldbingen, UT Klimatologie und Biosphéare
5 Simon Darroch Frankfurt, SB Paldozoologie Il
6 | Andreas Gartner Frankfurt, SB Mineralogie
7 Christoph Glotzbach | Tubingen, UT | Geologie
8 Ingo Gral3 Eahenhelm, Okologie Tropischer Agrarsysteme
9 | Annett Junginger Tlbingen, UT Mikropalaontologie
10 | Eric Kemen Tibingen, UT Mikrobielle Interaktionen in pflanzlichen
Okosystemen
11 | Nicole Ludwig Tubingen, UT Maschlnelles Lernen Nachhaltiger
Energiesysteme
12 | Markus Maisch Tdbingen, UT Klimatologie und Biosphére
13 | Maria Majekova Tlbingen, UT | Vegetationstkologie
14 | Kyle Mason-Jones | Tubingen, UT Bodenmikrobielle Interaktionen
15 | Eva-Marie Mihe Tlbingen, UT Pflanzen-Biogeochemie
16 | Harald Neidhard Tdbingen, UT Geoobkologie
17 | Dennis Otieno TlUbingen, UT | Geosphéren-Biospharen Wechselwirkungen

18

Matthias Schleuning

Frankfurt, SB

Funktionelle Okologie und Globaler Wandel

19

Simon Schreiter

Frankfurt, SB

Biodiversitat und
Okosystemdienstleistungen im Erdsystem

20

Dieter Uhl

Frankfurt, SB

Palaontologie und Historische Geologie

21

luliana Vasiliev

Frankfurt, SB

Palaoklima- und Palaoumweltdynamik

UT: University of Tubingen, UH: University of Hohenheim, SB: Senckenberg
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Anlage 4: Kooperationspartner zum Zeitpunkt der Einrichtung

Nr. | Institutionelle Kooperationspartner Ort
1 | University of the Witwatersrand (Wits), Johannesburg Johannesburg, South
Africa
2 | University of Cape Town Cape Town, South
Africa
3 | Stellenbosch University Stellenbosch, South
Africa
4 | South African Ecological Observatory Network (SAEON) Pretoria, South Africa
5 | South African National Biodiversity Institute (SANBI) Pretoria, South Africa
6 | Universidad de Chile Santiago, Chile
7 | Universidad de Concepcion Chillan, Chile
8 | Universidad de la Frontera Temuco, Chile
9 [Helmholtz Centre for Environmental Research — UFZ Leipzig, Germany
10 | Abisko Scientific Research Station Abisko, Sweden
11 | Max Plack Institute for Chemistry Mainz, Germany
12 | Goethe University Frankfurt Frankfurt a. M.,
Germany
13 | Regional Centre for Sustainable Adaptation to Global Change |[Bonn, Germany
in the Middle East (SAGE-Centre) (DAAD)
14 | ECONOVO Center for Ecological Dynamics in a Novel Aarhus, Denmark
Biosphere
15 | Paul Scherrer Institut (PSI) Villigen, Switzerland
16 | Potsdam Institute for Climate Impact Research Potsdam, Germany
17 | German Weather Service (DWD) Offenbach, Germany
18 | Bristol Research Initiative for the Dynamic Global Environment | Bristol, UK
(BRIDGE), University of Bristol
19 | Lund University Lund, Sweden
20 | Ithaka Institute for Carbon Strategies Arbaz, Switzerland
21 | Hawassa University Hawassa, Ethiopia
22 | Kenyatta University Kenyatta, Kenya
Nr. | Individuelle Kooperationspartner Ort
1 |Todd Ehlers, University of Glasgow, School of Glasgow, UK
Geographical and Earth Sciences
2 | Georg Feulner, Potsdam Institute for Climate Impact Potsdam, Germany
Research (PIK)
3 | Michael B. Babechuk, Department of Earth Sciences, St. John’s,
Memaorial University of Newfoundland Newfoundland, Canada
4 | Kathryn Fitzsimmons, Monash University Melbourne, Australia
5 |Anan Jayyousi, An-Najah National University, Civil Nablus, Palestine
Engineering Department
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Satzung fur das Interfakultére Institut fir Biomedizinische Informatik (IBMI) der
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultdt und der Medizinischen Fakultéat

der Universitat Tubingen

Aufgrund von 8 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10i. V. m. 8§ 15 Absatz 7 des Landeshochschulgesetzes
(LHG) vom 01. Januar 2005 (GBI. S. 1), in der Fassung vom 1. April 2014 (GBI. S. 99), zuletzt
geandert am 17.Dezember 2024 (GBI.2024; Nr.114), hat der Senat der Universitat Tubingen
am 13. November 2025 die nachfolgende Satzung beschlossen.

Praambel

Mit der fortschreitenden Digitalisierung in den Lebenswissenschaften und der Medizin istin den
letzten Jahren eine kritische Masse an Professuren und Forschungsgruppen an der Universitéat
TlUbingen entstanden, deren Tatigkeitsschwerpunkte auf der Entwicklung von Informatikme-
thoden zur Losung komplexer Probleme in diesen Bereichen liegen. Hierbei sind Grundlagen-
forschung sowie anwendungsorientierte Forschung und Dienstleistungen von gleich grof3er
Bedeutung. Nur deren enge Zusammenarbeit und Vernetzung erméglicht den Schritt zu transla-
tionaler Forschung, bei der grundlegende Erkenntnisse direkten Zugang in die praklinische
und klinische Anwendung finden. Das IBMI fuhrt die bisherigen Strukturen ,Zentrum fur
Bioinformatik“ und ,Zentrum fur Medizininformatik in einem fakultatsibergreifenden Institut
zusammen und hat zum Ziel, Forschung, Lehre und wissenschaftliche Qualifikation in den
Bereichen Bioinformatik, Medizininformatik und Biomedizinische Datenwissenschaften zu
koordinieren und durch eine enge Vernetzung der jeweiligen Fachbereiche diese weiterzu-
entwickeln.

81 Name und Rechtsform

(1) Das IBMI ist eine wissenschaftliche Einrichtung (Institut) der Universitat Tubingen gem.
8§ 15 Abs. 7 LHG, welche sowohl der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultat (MNF)
als auch der Medizinischen Fakultat (MFT) zugeordnet ist.

(2) Das Institut fihrt den Namen ,Interfakultares Institut fiir Biomedizinische Informatik” (engl.
Name ,Institute for Bioinformatics and Medical Informatics®), nachfolgend IBMI bezeichnet.

§2 Zielsetzungen und Aufgaben

Zielsetzung des IBMl ist es, die Facher Bioinformatik und Medizininformatik in Forschung und
Lehre in ihrer gesamten Breite an der Universitat Tlbingen zu koordinieren und zu vertreten.
Zu den Aufgaben zéhlen insbesondere:

e Die Forderung der Grundlagenforschung, der angewandten Forschung und der transla-
tionalen Forschung in gleichem Male.

e Die interdisziplindren Forschungsschwerpunkte im Bereich der Bioinformatik und Medi-
zininformatik, nachfolgend als biomedizinische Informatik bezeichnet, abzustimmen
sowie Forschungsprojekte zu initiieren und durchzufihren.

e Die perspektivische Weiterentwicklung der translationalen Forschung insbesondere vor
dem Hintergrund laufender Aktivitaten im Bereich Digitalisierung und maschinelles
Lernen am Campus Tubingen.

e Studiengénge im Bereich der Informatikanwendungen in den Lebenswissenschaften
(Biomedizinische Informatik, Bioinformatik, Medizininformatik und nah verwandter
Féacher), unter Beachtung der zustandigen Gremien, weiterzuentwickeln und zu koordi-
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nieren. Neben den Bachelor- und Master-Studiengangen Bioinformatik und Medizinin-
formatik sollen dabei insbesondere auch Angebote der biomedizinischen Informatik fir
Studiengange in der Informatik, der Medizin und den Lebenswissenschaften angeboten
werden.

e Die Fdrderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und insbesondere die Koordination
und Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Qualifikation in den Bereichen Bioinfor-
matik und Medizininformatik.

e Die Offentlichkeit und staatliche Stellen tiber Herausforderungen, aktuelle Entwicklun-
gen und Chancen der biomedizinischen Informatik zu informieren.

e Erreichen maximaler Sichtbarkeit der biomedizinischen und translationalen Forschung
am Campus Tilbingen.

8 3 Mitglieder und Assoziierte

(1) Das IBMI hat folgende Formen der Mitgliedschatft:

a. Mitglieder
b. Assoziierte

(2) Mitglieder sind Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, Honorarprofessorinnen und
Honorarprofessoren, auBBerplanmafige Professorinnen und Professoren, Leiterinnen und
Leiter von forschenden Nachwuchsgruppen der Universitat Tlbingen, sowie Leiterinnen und
Leiter zentraler Einrichtungen der Universitat Tabingen, die Uberwiegend Forschung, Lehre
oder Dienstleistungen im Bereich der Bioinformatik oder Medizininformatik erbringen.

(3) Assoziierte des IBMI kdnnen Personen gemaR 8§ 3 Abs. 2 sein, oder Personen des
wissenschaftlichen Dienstes der Universitat Tubingen oder von Tubinger Forschungseinrich-
tungen, die Projekt- oder Gruppenleiter sind und deren Tatigkeit auch Forschung oder Lehre
im Bereich der Bioinformatik oder Medizininformatik umfasst. Assoziierte haben kein Stimm-
recht in der Mitgliederversammlung, kénnen an den Sitzungen der Mitgliederversammlung
aber beratend teilnehmen.

(4) Die bisherigen Fakultatszugehdorigkeiten der Mitglieder bleiben unverandert. Deren Perso-
nal- und Finanzverwaltung wird wie bisher von der zentralen Verwaltung der Universitat bzw.
der Medizinischen Fakultéat und des Universitatsklinikums durchgefiihrt.

(5) Zur Unterstitzung der strategischen und wissenschaftlichen Ausrichtung sowie Kohéarenz
des IBMI soll bei der Neubesetzung von Professuren der MFT und MNF, die inhaltlich dem IBMI
zugeordnet sind, die jeweils andere Fakultat in den Berufungsprozess angemessen eingebun-
den werden.

(6) Soweit die professoralen Mitglieder des IBMI nicht bereits an der jeweils anderen Fakultat
(MNF, MFT) kooptiert sind, wird die Kooptation an der jeweils anderen Fakultat angestrebt,
um diesen Personen ahnliche Rechte und Pflichten in beiden Fakultdten zu ermdglichen. Die
Kooptierung muss durch die jeweiligen Gremien der Fakultaten erfolgen.

(7) Uber die Aufnahme von neuen Mitgliedern entscheidet die Mitgliederversammlung auf
Antrag des Vorstands.

(8) Die Mitgliedschaft im IBMI endet fur Mitglieder mit dem Ausscheiden aus der Universitéat
Tudbingen oder auf Antrag des Mitglieds und fiir Assoziierte mit dem Ausscheiden aus der
Universitat Tubingen bzw. deren Tibinger Forschungseinrichtung oder auf Antrag der/des
Assoziierten. Bei grobem Fehlverhalten eines Mitglieds oder einer/eines Assoziierten kann die
Mitgliederversammlung mit einer Zweidrittelmehrheit die Beendigung von deren/dessen Mit-
gliedschaft im IBMI bzw. den Ausschluss der/des Assoziierten aus dem IBMI beschliel3en.
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(9) Verlasst ein Mitglied oder eine Assoziierte, ein Assoziierter des IBMI die Universitat
Tudbingen oder dessen, deren Tubinger Forschungseinrichtung, bleibt aber dennoch mit dieser
affiliiert (z. B. durch Nebentatigkeit oder Betreuung von Promovierenden), so kann die betroffe-
ne Person fir diese Zeit und auf Antrag assoziiertes Mitglied des IBMI werden bzw. bleiben.

84 Organisation

Das IBMI hat folgende Gremien:

e \orstand

e Mitgliederversammlung
e \Wissenschaftlicher Beirat

85 Vorstand und Direktorin/Direktor

(1) Das IBMI wird durch einen Vorstand geleitet.

(2) Der Vorstand besteht aus der Direktorin/dem Direktor und drei weiteren Mitgliedern,
welche die Direktorin/den Direktor in Abwesenheit vertreten. Im Vorstand missen beide Fakul-
taten paritatisch durch in der jeweiligen Fakultat hauptberuflich beschéaftigte Mitglieder vertre-
ten sein.

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung fiir die Dauer von 4 Jahren aus dem
Kreis der Mitglieder gewahlt.

(4) Die Mitgliedschaft im Vorstand endet mit dem Ablauf der Amtszeit oder bei Rucktritt oder
mit dem Ausscheiden als Mitglied des IBMI. Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so
wahlt die Mitgliederversammlung fur die verbleibende Zeit ein neues Vorstandsmitglied.

(5) Der Vorstand fiihrt die Geschafte des Instituts und wird in seiner Tatigkeit durch eine
Geschiftsstelle unterstitzt. Der Vorstand erstattet der Mitgliederversammlung regelmafig
Bericht Uber seine Tatigkeit. Mindestens einmal jahrlich erhalten die Dekanate der beteiligten
Fakultaten einen Tatigkeits- und Finanzbericht, der neben den Mitteln der Geschéftsstelle
auch koordinierte Drittmittelprojekte und Overheadeinnahmen beinhaltet.

(6) Der Vorstand ist zustandig fur

e die Vertretung des IBMI innerhalb der Universitat TUbingen

e die Umsetzung von Beschliussen der Mitgliederversammlung

e die Kommunikation mit den Dekanaten von MNF und MFT

e die regelmaRige Einberufung der Mitgliederversammlung

e die regelmaRige Evaluierung des IBMI durch den Wissenschaftlichen Beirat
e Vorschlage zur Aufnahme neuer Mitglieder fur das IBMI

8§ 6 Mitgliederversammlung

(1) Die konstituierende Mitgliederversammlung (Grindungsversammlung) setzt sich aus den
in Anlage 1 aufgefihrten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen.

(2) Alle Mitglieder des IBMI bilden die Mitgliederversammlung.

(3) Jeweils bis zu zwei Vertreterinnen/Vertreter der Studierendenschaft der Bachelor- und
Masterstudiengéange Bio- und Medizininformatik, des IBMI-Personals, sowie der Mitarbeiter-
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innen/Mitarbeiter der Arbeitsgruppen von IBMI-Mitgliedern kdnnen in beratender Funktion und
ohne Stimmberechtigung der Mitgliederversammlung angehdren.

(4) Die Mitgliederversammlung wird mindestens einmal jahrlich vom Vorstand einberufen.

(5) Die Mitgliederversammlung diskutiert Angelegenheiten und Entwicklungen des IBMI und
tragt in diesem Rahmen zur Meinungsbildung des Vorstands bei. Die Mitgliederversammliung
hat dartiber hinaus insbesondere folgende Aufgaben:

e die Koordination und Umsetzung von Lehraufgaben

e Beschlisse uber strategische Entscheidungen

e Beschlisse Uber finanzielle Entscheidungen

e die Wahl des Vorstands

e die Aufnahme neuer Mitglieder auf Vorschlag des Vorstands

e das Vorschlagen von Mitgliedern fiir den Wissenschaftlichen Beirat

(6) Strategische und finanzielle Beschliisse, welche die Belange des Universitatsklinikums
betreffen, bedurfen der Zustimmung des Klinikumsvorstands, der zu den entsprechenden
Sitzungen der Mitgliederversammlung einzuladen ist. Falls ein entsprechender Beschluss
keine Zustimmung des Klinikumsvorstands findet, so Ubertragt die Mitgliederversammlung
dem Vorstand die Aufgabe, mit dem Klinikumsvorstand einen Kompromiss zu erarbeiten und
diesen zu beschliel3en.

(7) Wenn nicht anderweitig geregelt, bedirfen Beschlisse der Mitgliederversammlung der
einfachen Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.

(8) Wenn nicht anderweitig geregelt, erfordert Beschlussfahigkeit die Anwesenheit von
mindestens der Haélfte der stimmberechtigten Mitglieder der Mitgliederversammliung.

(9) Wahlen werden geheim mit Stimmzetteln vorgenommen. Gewabhlt ist, wer mehr als die
Hélfte der Stimmen der anwesenden Mitglieder erhalten hat. Wird eine solche Mehrheit auch
im zweiten Wahlgang nicht erreicht, so findet ein dritter Wahlgang statt, bei mehreren
Bewerbern als Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern, die im zweiten Wahlgang die meis-
ten Stimmen erhalten haben; in diesem dritten Wahlgang entscheidet die einfache Stimmen-
mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

87 Geschaftsstelle

(1) In der Umsetzung der Vorstandsbeschliisse, der Verwaltung des Instituts sowie der
Verwaltung der Studiengange wird der Vorstand von einer Geschaftsstelle unterstiitzt.

(2) Die Geschaftsstelle wird von einer Geschéftsfuihrerin oder einem Geschéaftsfiihrer geleitet,
die/der dem Vorstand direkt zugeordnet ist.

8 8 Wissenschaftlicher Beirat

(1) Der Wissenschaftliche Beirat des IBMI besteht aus fiinf international anerkannten Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern, die unterschiedliche Aspekte der biomedizinischen
Informatik vertreten und das Institut bei seiner strategischen Ausrichtung beraten.

(2) Der Wissenschaftliche Beirat besucht das Institut alle drei Jahre und erstellt dartiber einen

Bericht, der dem Vorstand, den Dekanaten der MNF und MFT sowie dem Rektorat zur Verfi-
gung gestellt wird.
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(3) Die Rektorin oder der Rektor beruft die Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats fiir eine
Amtszeit von sechs Jahren auf Vorschlag der Mitgliederversammlung.

8 9 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veroffentlichung in den Amtlichen Bekannt-
machungen der Universitat Tubingen in Kraft.

Tlbingen, den 18.November 2025

Prof. Dr. Dr. h.c. (Doshisha) Karla Pollmann
Rektorin
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Anlage 1 - Mitglieder des IBMI zum Zeitpunkt der Grindung

e Prof. Dr. Philipp Berens
o Data Science fur die Sehforschung, MFT

e Prof. Dr. Frank Bockler
o Molekulares Design & Pharmazeutische Biophysik, MNF

e Jun.-Prof. Dr. Andreas Drager
o Rechnerbasierte Systembiologie der Infektionen, MNF/DZIF

e Prof. Dr. Daniel Huson
o Algorithmen der Bioinformatik, MNF

e Prof. Dr. Oliver Kohlbacher

o Angewandte Bioinformatik, MNF

o Translationale Bioinformatik, Department fir Informationstechnologie und Angewandte
Medizininformatik, MFT

e Jun.-Prof. Dr. Michael Krone
o Big Data Visual Analytics in den Lebenswissenschaften, MNF

e Prof. Dr. Andrei Lupas
o Proteinevolution, MPI fur Entwicklungsbiologie

e Dr. Sven Nahnsen
o Zentrum fur Quantitative Biologie, MNF/MFT

e Apl. Prof. Dr. Kay Nieselt
o Integrative Transkriptomik, MNF

e Prof. Dr. Stephan OssowskKi
o Genomdatenanalyse, MFT

e Prof. Dr. Nico Pfeifer
o Methoden der Medizininformatik, MNF

e Dr. Julia Schulze-Hentrich
o Epigenetik, MFT

e Dr. Gabriele Schweikert
o Computational Epigenomics, MNF, Cyber Valley

e Dr. Fabian Sinz
o Neuronale Intelligenz, MNF, Cyber Valley

e Prof. Dr. Detlef Weigel
o Molekularbiologie, MPI fiir Entwicklungsbiologie

e Prof. Dr. Nadine Ziemert
o Translational Genome Mining for Natural Products, MFT, IMIT
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VOLLZUG VON BESCHLUSSEN DES SENATS

Einrichtung einer gemeinsamen Technologie- und Forschungsplattform der
Medizinischen Fakultat Tubingen (S.T.A.R.) nach 8§ 15 Absatz 7 LHG

Der Senat hat dem Antrag der Medizinischen Fakultat auf Einrichtung einer gemeinsamen
Technologie- und Forschungsplattform der Medizinischen Fakultat (,Shared Technology and
Research (S.T.A.R.) Platform of the Medical Faculty Tubingen“) nach § 15 Absatz 7 LHG
gemal § 19 Absatz 1 Satz 2 Nr. 7 LHG zugestimmt.

Tlbingen, den 19.11.2025

01.12.2025

Lherhard Karble Universitit 7;’5/};;,&4

@ scaled and certified with SN

Amtliche Bekanntmachungen der Universitat Tubingen 2025, Nr. 22, S. 369



		2025-12-01T15:06:55+0000
	Eberhard Karls Universität Tübingen




